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RS OGH 1976/11/30 4Ob112/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1976

Norm

ZPO §273

ZPO §411 Ca

ZPO §411 Abs1 G

Rechtssatz

Wird ein unter Anwendung des § 273 ZPO zu ermittelnder Anspruch wegen Verjährung teilweise unbekämpft

abgewiesen, so ist der diesbezügliche Teilbetrag für den OGH nicht bestimmbar und tritt daher insoweit keine

Rechtskraftwirkung ein.
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